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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die 2012 im Nationalrat angenommene Motion Hardegger (sp, ZH), welche auf eine
Schaffung gesetzlicher Grundlagen im Bereich der Spitalhygiene zielt, gelangte im
Berichtsjahr in die kleine Kammer. Nosokomiale (spitalerworbene) Infektionen und
deren Bekämpfung stehen im Zentrum des Anliegens. Der Ständerat stimmte der 2012
im Nationalrat geänderten Formulierung diskussionslos zu. Der Bundesrat ist nun
angehalten, gesetzliche Grundlagen für den Kampf gegen nosokomiale Infektionen zu
schaffen. Zudem soll das Risiko, mit antibiotika-resistenten Keimen infiziert zu werden,
reduziert werden. Bei Verdacht auf solche Keime sollen die Spitäler künftig ein
konsequentes Patientinnen- und Patientenscreening durchführen. 1

MOTION
DATUM: 11.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ein im Herbst angenommenes Postulat Hardegger (sp, ZH) beauftragte den Bundesrat,
in einem Bericht aufzuzeigen, wie die gesetzlichen Grundlagen insbesondere von Artikel
58 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) verbindlich umgesetzt werden können.
Dabei geht es namentlich um die Qualitätssicherung der von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung übernommenen Leistungen. Die bis anhin freiwillige
Umsetzung von Systemen, Standards, Leitlinien und Massnahmen in der Patientinnen-
und Patientensicherheit, welche Fehler aufdecken und vermeiden sollen, sei angesichts
des Umfangs des vermeidbaren Leids und der einzusparenden Kosten nicht länger
haltbar, so die Einschätzung Hardeggers. Es seien daher flächendeckend
Fehlererfassungssysteme einzurichten und medizinische Erkenntnisse umzusetzen.
Ausserdem brauche es eine Kontrollinstanz, welche im Falle von Unterlassungen
Sanktionen aussprechen könne. Der Bundesrat unterstützte das Anliegen und merkte
bereits in seiner Antwort an, dass er im Rahmen seiner Qualitätsstrategie im
schweizerischen Gesundheitswesen ebensolche Programme umsetzen wolle. Das
Geschäft wurde vom Nationalrat diskussionslos angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Herbstsession 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat Hardegger (sp, ZH) über
Fehlermeldesysteme und medizinische Erkenntnisse für die Verbesserung der
Patientensicherheit ab, da die Anliegen des Vorstosses in das Bundesratsgeschäft
«KVG. Zulassung von Leistungserbringern» (BRG 18.047) aufgenommen wurden. 3

POSTULAT
DATUM: 11.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ärzte und Pflegepersonal

Eine Motion Hardegger (sp, ZH) zielt auf eine Schaffung gesetzlicher Grundlagen im
Bereich der Spitalhygiene. Im Grunde stehen nosokomiale (spitalerworbene)
Infektionen im Zentrum des Anliegens, welche in Zukunft besser bekämpft werden
sollen. Mit fünf Punkten zeigte der Motionär die Ziele des Vorstosses auf. Mit der
Umsetzung eines spezifischen Hygienegesetzes oder durch gesetzliche Regelungen, die
beispielsweise im Krankenversicherungsgesetz, im Epidemiengesetz oder im
Präventionsgesetz implementiert werden, würde die Hygiene die notwendige
Beachtung in der Gesundheitsversorgung erfahren. Durch besser eingehaltene
Hygieneregeln könnten Kosten von bis zu 250 Mio. CHF und rund 300'000 zusätzliche
Spitaltage eingespart werden, rechnete der Motionär vor, und forderte vom Bundesrat
die Einführung von Massnahmen nach dem Vorbild anderer europäischer Staaten. In
der Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat dem Anliegen gegenüber offen. Bis auf die
Durchsetzung von Sanktionen und einen besseren Patientenschutz beantragte die
Regierung Annahme des Geschäfts. Der Patientenschutz sei zu streichen, da er bereits
in der Behandlung eines Postulats Kessler (glp, SG) untersucht werde. Die übrigen
Punkte wurden zur Annahme empfohlen und in der grossen Kammer entsprechend mit
110 zu 75 Stimmen durchgewinkt. Damit gelangte das Geschäft an den Ständerat, wo es
noch nicht behandelt wurde. 4

MOTION
DATUM: 28.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB SR, 2013, S. 481 f.
2) AB NR, 2013, S. 2205.
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3) BBI, 2018, S. 3125 ff.
4) Mo. 12.3104 (Hardegger): AB NR, 2012, S 1789; Po. 12.3100 (Kessler): AB NR, 2012, S. 1209.
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